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Reform des Betriebsverfassungs­
gesetzes 
Bürokratie oder Dialog? 

Der RegierungseTlLwurf für ein neues Bem'ebsverfassungsgesetz, das den Kembe­
reich der gesellschaftüchen Arbeil$welt betrifft, wird unter den Gesichtspunkten 
der gewandelten Anforderungen der Umemehmens- und Arbeilsorganisation, 
der Erweiterung der ge5ellschaftlichen Funktion der Betn'ebsräte und der indi­
viduellen Partizipationsmöglichkeiten diskutiert, 

Die Red. 

Äußerst entrüstet haben verschiedene Vertreter der Arbeitgeber im Dezember 2000 
den Referemenentwurf aus dem BundesarbeiLSministerium (BMA) zur Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes kommenuert. Angesichts der recht moderaten Ände­
rungsabsichten des BMA kann diese Reaktion durchaus überraschen. In der politi­
schen Arena mag allerdings schroffe Ablehnung weniger auf Inh3!ten als auf tak­
tischem Kalkül beruhen. Die Arbeitgeberverbände stehen seit Jahren verstärkt unter 
Druck, ihrer Klientel politische Relevanz und Wirksamkeit zu demonstrieren, Selbsl 
wenn ein Reformprojekt für hinnehmbar gehalten wird, mag es doch dafür taugen, die 
damit verbundenen Opfer in so finsteren Farben zu malen, daß bei nächster Gelegen­
heit umso zugkräftiger Kompensation eingefordert werden kann. 
Allerdings hal der Referentenemwurf auch in der arbeitsrechtlichen Fachliteratur 
wenig Gnade gefunden, Nicht nur Autoren, die eindeutig der Arbeitgeberseile zu­
zuordnen sind, lassen kein gures Haar daran und beklagen pflichtschuldig ein ~Be­
hinderungs-, Bevormundungs- und Verteuerungsgeselz«.' Auch bei führenden Wis­
senschaftlern gilt der Entwurf als mehr oder weniger vcrfehll, Teilweise wird ver­
gleichsweise wohlwollend beansrandet, daß neben einigen positiven Ansätzen die 
wi rklichen Probleme des gegcnwärt igen Rechts u nbearbeitet bleiben.' Tei lweise steht 
harsche Polemik gegen das »kollektjvistische' Weltbild" der Entwurfsauwren im 
Vordergrund,} Dem soll hier widersprochen werden, Der Re!erentenenlwurf< des 
BMA, aus dem im Feb(1.lar 200t mit einigen Abstrichen der Regierungsentwurfl 
(RegE) geworden ist, muß als ein wohldurchdachtes Projekt vorsichtiger, aber in­
novativer Eingriffe in das bestehende Recht beurteilt werden, Er könnte Spielräume 
für eine zukunftsträchtige Weiterenlwicklung der Mitbeslimmungspraxis öffnen, 
gerade weil er den Akteuren verbindliche Umsetzungswege nicht vorschreibt, Aller­
dings gehen die einzelnen Reformvorhaben nicht immer konsequent genug in die 
eingeschlagene Richrung, 

r Vgl. Schl",'f4:clKonc. NZA 2ool.]~ (89) \JL)d Cfgänl..cüJ :t.u m llc-gic l ullgsCIll"w urf Jj(.'.~.~ NZA ..:uO)~ J) I, 

2 So O:iublcr, Au R '001, J (S) und Rjch~rdil Aonuß, Dß 200', 4' (46) mi. aJkrdings un,crsehi"dli"hcn 
AuU1.5sungcn über die Natur der wirklichen Probleme, Zu Teilaspeklen ~hn)jch kri,isch Annul1, NZA 
IOO', )67 ff. und Preis/Eiert, NZA 200', )7' ff. 

) So b.i Ricble, ZIP 1001, J JJ ('4')' Weniger polemisch, .ber in der S~ch. lhnlich Necf, NZA 2001, )6, ff. 
4 Ocr Tex, des 8c"VG in d<r F:l.Ssung des Rducn,cncntwurls findet sich in AiS '00', 871f, 
5 8R·DN, '40/01. 
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15 8 Die Bundesregierung stellt sich mit diesem Entwurf durchaus zutreffend den aktu­
ellen Problemen der Betrieb~erfassung_ Vor dem Hintergrund eines Absinkens der 
Quote6 der durch Betriebsräte vertretenen Beschäftigten von 50% (1981) auf unter 
40% (1994) werden Antwonen auf jene dreifache Herl.Zusforderung7 gesucht, in der 
sich das Konzept der betrieblichen Milbestimmung seit Jahren befindet: 
• Die Arheit der Betriebsräte muß sich seit A nf :lng der 90er J ah re einem tiefgrei­

fenden Wandel der UnteY»ehmens- und der ArbeituJ"rganisdtion gew:lchsen zeigen 
(1.)_ 

• Vermehrt werden gesellschaftspolitische Anforderungen an die Betriebsräte her­
angetragen, jene Probleme der Umwelt, des Arbe;rsmarkres oder der GeschJechter­
politik vor Ort zu bearbeiten, die sich auf höherer Ebene als kaum steuerbar 
erwiesen haben (IL). 

• Das repräsentative Sysrem der kollektiven Imeressenvertretung gerät verstärh in 
die Krise, vor allem, weil selbstbewußte Beschäftigte in zunehmend komplexen 
und eigenveranTWortlichen Tätigkeiten individuelle PartizipatioTlsmäglichkeiten 
entdecken und selbst wahrnehmen wollen (I1L). 

1. Wandel der Unlernehmens- und Arbeitsorganisation 

Unter den mitclerweile nhireichen Teilnehmern am Fachdiskurs um die Reform der 
Betriebsverfassung scheint Konsens zu bestehen, daß die Bedingungen und unter­
nehmensstrukturellen Folgen der globalisierten InformationsgeseJischaft für die Or­
ganisation und die Reichweite der betrieblichen Mitbesrimmung ernsthafte Probleme 
aufwirft.! Doch hinsichtlich der zu ziehenden Konsequenzen könnten die Positionen 
kaum gegensätzlicher sein. Glaubt eine Seite, daß viele Unternehmen dem erhöhren 
Wettbewerbsdruck mit weniger Mitbestimmung oder auch ganz ohne Betriebsrat 
besser standhalten können, sucht die andere in der Verallgemeinerung des Mitbe­
s!immungskonzepts die Lösung. 
Die Wirtschaft reagiert seit Jahren auf global verschärften Wettbewerb und beschleu­
nigte Entwicklung der Informationstechnologie mit tiefgreifenden Anpassungsbe­
mühungen sowohl in den Reehts- und Organis;ltionsstrukturen der Unternehmen als 
auch in den Formen der Arbeitsteilung im Arbeitsprozeß. Für das herkömmliche 
Modell der betrieblichen Mitbestimmung ist beides hoch problematisch: 
• Als DezentralisieYIITlg der UntemehmensSlruklUren ist ein fortschreitender Prozeß 

der Zergliederung der Unternehmen in kleine, mehr oder minder selbständige 
Einheiten und ein vanantenreicber, rascher Wandel der Vernetzungsformen und 
Entscheidungswege vielerorts zu beobachten. Die Mitbestimmung des BecrVG 
1972 setzt dagegen U nternehmell mit dauerhaften Belriebsorganisationen voraus, 
in denen Einheit für Einheit ein Beu;cbsrat gebildet werden kann, der einem klaren 
und stabilen betrieblichen Entscheidungszentrum gegenübersteht. Unternehmens­
bezogene Betriebsräte oder andere Zusammenfassungen kleiner Einheiten in einer 
jeweils geeigneten Mitbestimmungsstruktur kennt das gegenwärtige Recht ruch!.' 
Dieser Rückstand der Betriebsverfassung gegenüber der aktuellen Praxis gilt als 

6 Zu den Daten '.&1. Bericht der Kommi"ion Mitbcstimmung, GUlcrsloh 1998, S. 1 I. 
7 Siehe im einzelnen BI,nkclRo<o, RdA 200!, 92 (9) 1.). 
S Vgl. z.B. Kort, ZfA '000, )2' (J)oL); Löwisch, OB '999,2209; Wcndding-Schrödcr, NZA \999, !061 

(1065 L). 
? Eine k\cin, Ausnahme bilde, die Zuordnung von Ncbcnbelrjebcn, die nich, bClneb,r::tL<f.ähig sind, zUm 

H~uplbclTicb gcm:iß S 4 S"I~ j ßClfVG. 
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eine wesentliche Ursache des sinkenden Verrretungsgrades der Arbeitnehmerschaft 

durch Becriebsräte . 
• Gleichermaßen bedeursam ist der in vielen Unternehmen vorangetriebene Wandel 

der Arbeitsorganisation, der- erfolgreich durchgeführt - mehr als ein Umbruch ist. 
Denn der Wandel soll :luf Dauer gestellt werden. Das gesamte Unternehmen soll 

auf die kominuierliche Verbesserung der Arbeitsprozesse und ArbeJLSergebnisse 
unter aktiver Beteiligung möglichst aller Beschäftigten ausgerichtet werden. Die 
Steuerung des Arbeitsprozesses findet dabei panieli als Selbststeuerung statt, 
allerdings im Rahmen genereller unternehmerischer Planungen und Zielvorgaben, 
die damit an Bedeutung gewinnen. Demgegenüber beruht das BecrVG 1972 auf den 

nicht mehr zeitgemäßen Annahmen, daß sich die betriebliche Organisationsent­
wicklung erstens in ein.zelnen, abgeschlossenen Rationalisierungsschritten einer 
gelegentlichen. aber jeweils grundlegenden Belfiebsänderung vollzieht und zwei­
tens in einer Vielzahl hierarchisch angeordneter Einzelmaßnahmen des Arbeit­
gebers lliederschl:igt (Arbeirszeitp13nungen, Versetzungen, Auswahlemscheidun­
gen, Leislungsbewenungen usw.). Denn die geltenden Mitbestimmungsrechte 
setzen erst an grundlegenden Änderungen (§§ Iit H. BerrVG) bzw. an den einzel­

nen Umsetzungsmaßoahmen des Arbeitgebers an (§§ 87. 99 BetrVG) und lassen 
den Planungs- und Zielbestimmungsprozeß mitbestimmungsfrei. Unter den Be­
dingungen der versletigten betrieblichen Veranderung und der Selbststeuerung 
ihrer Umsetzung droht sie, ins Leere zu laufen. 

1. Organisalionsre/orm gegen sinkenden VerlTetungsgrad 

Um die Probleme, die durch die Dezentralisierung der Unterneh",ensstruklUrcn 
aufgeworfen werden. mitbestimmungsrechtlich zu beherrschen. hatte der DGB 
/998 ein doppeltes Reformkonzept vorgeschlagen. Demnach sollten erstens die 
strukturelle Anpassung der Mitbestimmungsorgane an die Umemehmenspraxis er­
leichten und zweitens Beteiligungsrechtc der Betriebsrate für Änderungen der Unter­

nehmensstruktur eingeführt werden. Eingehend hat die Bundesregierung den ersten 
Teil dieser Vorschläge aufgegriffen. Dagegen werden Fragen der Umernehmensspal­
tung. der Ausgliederung oder der Fusion von Unternehmen laut Regierungsenrwurf 
auch künhig außerhalb konkreter Beteiligungsverfahren bleiben. Schon hier wird ein 
Grundzug dieses EntWlJrfs deutlich~ Die Balance zwischen Unlernehmensautonomie 
und Mitbestimmung im gegenwärtigen Recht soll durch die Reform nicht ernsthaft 

angetastet werden. Folglich sind etwa 213 des Regierungsentwurfs den organisations­
rechtlichen Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes (§§ r-73) gewidmet. Für 
den erklärten Zweck, das Sinken der Verbreitung betrieblicher Mitbestimmungs­
strukturen zu stoppen, wird ein umfängliches Instrumentarium berett gestellt, das vor 
allem auf die Neubildung von Betriebsräten im wachsenden Sektor kleiner und 
mittlerer Betriebe zielt. 
Eine zentrale Maßnahme ist die yieldiskutierre Prozedura/isienmg des Organisatiom­
rechts,'O wonach die Tarifpartner erweiterte Spielräume zur Gestaltung der Vertre­
tungsstrukmren erhalten sollen. Gemäß § 3 RegE soll künftig per Tarifvertrag be­
stimmt werden können, daß 
• mehrere oder alle Betriebe eines Unternehmens gemeinsam durch einen Betriebsrat 

vertreten werden. 

10 Vgl. ,. B. Pauli, Das Bctriebsvcrfassung,gesel>: ,cOl - Anstoß zuc dc-ztnlralcn Rtgclung der Bctriebs­
vcd~'ung ,jur~h Tari(vcl"lrag?, AuR 2000. S_ 4" IL, m.w.N. 

/59 
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160 • Spartenbctriebsräte für produkt- oder projektbezogene GeschäSrsbereiche eines 
Unternehmens oder Konzerns gewählt werden, 

• in anderen Verrretungsstrukturen sogar unabhängig vom Unternehmens- oder 
Konzernverbund Betriebsräte errichtet werden, 

• uncernehmcnsübergreifende Arbeitsgemeinschaften (ohne Mirwjrkungsrechte) 
durch mehrere Betriebsräte gebildet werden, 

soweit dies jeweils sachgerecht ist. 
Damit wären die Vertretungsstrukturen weitestgehend für die tarifvenragliche Ge­
staltung geöffnet. Die Rechte und Pflichten der Betriebsverfassung dagegen sollen 
auch künftig nicht zur Disposition der Tarifvertragspaneien stehen, wie § 3 Abs. 5 
RegE klarstellt. Einen Betriebsrat minderen Rechts soll es auf diesem Wege nicht 
geben . Doch hinsichtlich der Zuständigkeitsabgrenzungen bekämen es die Tarif­
panner vollständig in die Hand, sachgerechte Organisationsformen zu schaffen. 
Gedacht ist vor allem an Firmentarifverträge," in denen für Unternehmen mit 
mehreren Betrieben anstelle mehrerer Einzelbetriebsräte ein einheitlicher Unterneh­
mensbetriebsrat geblldet wird, in denen z. B. die Filialen einer Gastronomie- oder 
Einzelhandelskeue regional einem Betriebsrat zugeordnet werden oder in denen im 
Unternehmen bzw. Konzern über Betriebs- bzw. Unternehmensgrenzen hinweg 
Betriebsräte zu Sach- und Entscheidungszusammenhängen eingerichtet werden. 
Bisher sind gemäß § 3 Abs. J Nr. 3 BctrVG abweichende Zuordnungen per Tarif­
vertrag nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich gewesen. Praxis beispiele 
(inaen sich daher oh auch außerhalb des Rechts im Baugewerbe, im Einzelhandel 
oder in der Systemgastronomie. tl Auf Grundlage der Vorstellungen der Bundesre­
gierung könnte diese Praxis auf sicherer Rechtsgrundlage ausgeweitet werden. Der 
entstandene »Gesetzgebungsl:inn« um diese Option mag dafür zusätzlich förderlich 
sein. Doch Bedingung ist zweifellos in jedem Einzelfall eine Situation, in der beide 
Seiten Vorteile sehen. Kostenvorteile »schlankerer« Vertretungsstrukturen für die 
Arbeil!;eber und effektivere Mitbestimmung für die Beschäftigten hieße das mög­
liche Positivsummenspiel. Ob es praktisch funktioniert, kann nur dadurch ermit­
telt werden, daß der Gesetzgeber - wie jetzt beabsichtigt - die Voraussetzungen 
schafft. 
Auch wegen dieser Ungewißheit ist es begrüßenswert, daß im Regierungsenrwurf ein 
»doppeltes Nerz« aufgespannt wird, um organisatorische Innovationen nichr voll­
ständig vom Handeln der Tarifpartner abhängig zu machen . Als Minimalinslrumen­
tarium sollen eine Reihe von Maßnahmen unverrückbar in das reformierte Gesetz, die 
die Bildung von Betriebsrären erleichtern. Am wichtigsten scheint darunter die 
Aufwenung der Gesamt- und der Konzernbetriebsräte zu sein. Der Ges~mtbetriebs­
rat (GBR), in dem zur Behandlung belriebsübergreifender Angelegenheiten die Be­
triebsräte eines Unternehmens mit mehreren Betrieben vertreten sind, hat gemäß § 17 

Abs. I RcgE die Wahl eines Betriebsrates in solchen Unternehmensbetrieben ein­
zuleiten, in denen ein solcher nicht besrehe. Falls ein Gesamtbetriebsrat fehlt, soll Jas 
Gleiche gegebenenfalls auch POicht des Konzernbetriebsrates (KBR) werden. Au­
ßerdem ist beabsichtigt, in den §§ 50 Abs. I und 58 Abs. I BeuVG einen bisher 
umstrittene.n Punkt dahingehend klarzustellen, daß Vereinbarungen der Gesamt­
bzw. Konzernbetriebsräte generell auch in vertretungslosen Betrieben bzw. Unter­
nehmen anzuwenden sind. Der GBR soll auch dort keineswegs in die Rolle des 
Betriebsrates springen, seine Zuständigkeit bliebe auf betriebsübergreifende An­
gelegenheiten beschränkt- Doch immerhin in dem Maße, wie die Unternehmens-

11 So Engclsrrrcbinger/Löhr-Stci,.,h'U5, OB 200', S)2 (j))). 
12 Vgl. Wendcling-Schröd<r, NZA '?~9. 106\ (lo6S). 
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betriebe zentral gelenkt werden, ließe sich mit dieser Neuregelung eine hilfsweise 

VenrelUng beuiebsralSloser Einheiten organisieren. 
Das zentJ"ale Konzept des Regierungsenrwurfs in den o rganisationsrechdichen Fragen 
ist damit klar. Grundsätzlich wird an der Betriebsbezogenheit der Mitbestimmung 
festgehaltcn. Doch es wird anerkannt, daß wegen der Zersplitlerung vieler Unter­
nehmen in Klein- und Kleinstbetriebe das Prinzip. daß jede betriebliche Einheit eine 
eigene Vertretung bekommen soll. nicht generell aufrechterhalten bleiben kann. 
Daher sollen für die Verfahren der Praxis Fenster im Regelwerk geöffnet werden. 

um auf sicherer Rechtsgrundlage unternehmens- bzw. koru.ernweite Lösungen zu 
erproben. ln erster Linie ist die tarifliche Ebene gefordert. doch auch GBR und KBR 
erhalten zusätzliche Zuständigkeiten. Mit dieser Prozeduralisierung des Organisa­
lionsrechlS wird überdies auch die Anpassung an künftige Entwicklungen der U mer­
nehmensstrukturen in weiterer Zukunft erleich(crt werden. 
Zutreffend wird im RegierungsentWllrf weiter anerbnnt. daß ein ,.drittes Netz« 
erforderlich ist, um die Betriebsratsbildung auch in solchen Kleinbetrieben zu er­
leichtern, die in keinerlei Unternenmens- oder Konzernverbund stehen. Denn viel­
fach führen die Ausgliederungsstrategien der Unternehmen zu Abspaltungen unter 
Auflösung jeglicher gesellschaftsrechtlichen Bindung, zu unabhängigen Neugrün­
dungen oder schlicht zum Aufblühen jenes klein- und mittelbetrieblich strukturier­
ten Sektors der Unternehmensdiensdeistungen. Vergleichbar dem alten Mittelstand 
sind die Betriebe dieses Sektors durch den persönlichen Einsatz und die persönlichen 
Beziehungen neuer Unternehmer und Unternehmerinnen geprägt.') Betriebsrats­
gründungen sind selten. Das zentrale Angebot des Regierungsentwurfs für derartige 
Kleinbetriebe besteht in einem wesentlich vereinfachten Wahlverfahren . 
In insgesamt gut zwei Wochen soll künftig auch die erslmalige Wahl eines Betriebs­
rates in Betrieben mit 5 bis 50 Beschäftigten stattfinden können. Eingeladen werden 
soll - wie bisher auch - von drei wahlberechtigten Beschäftigten des Betriehs oder 
einer im Betrieb venretenen Gewerkschaft (mindestens J Mitglied) ~u einer Betriebs­
versammlung, auf der ein Wahlvorstand gewählt wird.)~ Neu wäre, daß bereits hier 
abschließend und in mündlicher Form Wahlvorschläge entgegengenommen werden 
und daß bereits eine Woche später auf einer zweiten Versammlung der Betriebsrat 
geheim gewählt wird. Falls hier nicht alle Beschäftigten anwesend sein können. ist 
Gelegenheit zur nachträglichen Stimmabgabe zu geben. bevor ausgezählt werden 
kann. Nach bisherigem Recht dauert der gleiche Vorgang im günstigsten Fall sieben 
Wochen . Der Wahlvorstand hai in dieser Zeit eine Fülle von Frist- und Formpro­
blemen zu lösen. 
Von Arbeitgebersej(e ist das vereinfachte Wahl verfahren für Kleinbet(iebe in den 
Mille/punkt der Kritik gestellt worden - (rotz erheblicher Kostenvoneile. Von einem 
»Hauruckverfahren« ist die Rede, das den Belegschaftswillen nicht berücksichtige. lI 

Ursprünglich war im Referentellentwurf vorgesehen. den gesam(en Wahlvorgang auf 
nur einer Versammlung abzuschl ießen. Erst auf [ntervention des BundeswirtschaflS­
ministers is( st3(t dessen in den Regierungscnrwurf die Variante mit zwei Versamm­
lungen im Wochenabstand aufgenommen worden. Es erscheint klärungsbedürftjg. 
warum gerade diese Neuregelung soviel Wirbel verursacht. Aus der Gewerkschafts­
praxis wird berjch(e(. daß tatsächlich erstmalige Betriebsratswahlen häufiger nicht 

I) Zu dcn Pro blemen der BctriebsraJsbildung in unl~l"$chicdlichen Typen neuer Kleinbetnebe vgl. W.5Scr· 
mann, WS( Miu. '999.7]0. 

! 4 Wird der W,hl"o",ond durch den GC5amr- bzw. KonzcrnbN,icbsrat oder durch d ... Arbeilsgt ncht 
bCSldl" cn,Wh diese c~l' Ve".mmlung gemäß § ,~. Abs. J RegE. DlS Gleiche gilt bci wicderhoher 
Bc,riebsralSw~hl, bei der der w.hlvol">'"nd ,..,gclm'ßil) durch den .hen Bc, ricbs .. , bCSlcllt wird . 

'! So SchiderfKorte, NZA 100), 7 ' (77) und NLA 100' , JS' (311). 
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zustande kommen, weil die Wahlvorstände in den sechs bis acht Wochen 2.wischen 
Wahl des Wahlvorstands und Wahl des Betriebsrates einknicken. Druck direkt durch 
den Arbeitgeber oder ein Stimmungsumschwung in der Belegschaft sollen zu den 
Grunden gehören. Mit der »Hauruck«-Kr,(jk der Arbeitgeber ist also wohl vor allem 
gemeint, daß die Zeit für den Arbeitgeber 2.U knapp wird, seine Argumente gegen eine 
Betriebsratswahl angemessen in die Diskussion zu bringen. Denn offen mit Nach­
teilen drohen darf der Arbeitgeber nicht. Schon beispielsweise ein Hinweis, daß sich 
die entstehenden Kosten auf die Höhe des freiwilligen Weihnachtsgelds auswirken 
können, wäre gemäß § I J 9 Abs. 1 Nr. J BetrVG sltafbar. 
Hintergrund der Aufregung um das vereinfachte Wahlverfahren ist die auch in der 
Fachwelt raumgreifende Ansicht, daß insbesondere kleinere Betriebe nicht unbedingt 
einen Betriebsr:l[ haben sollten, jedenfalls solange dies nicht von der Belegschaft 
insgesamt gewünscht wird. Expli2.it wird dies von Rieble'~ vorgetragen, der vor­
schlägt, die Wahl eines Betriebsrates davon abhängig zu machen, daß sich 25 % einer 
Belegschaft einverstanden erklären. Die vielbeaehlete theoretische Basis liefen Rei­
chold, der auf äußerst lesen;wene Weise - allerdings in der Konsequenz moderater­
die »Betriebsverfassung als SozialprivatrechtO( vor Anforderungen aus öffentlichem 
Interesse und staatlicher Zwangsdurchsetzung in Schutz nehmen möchte. '7 Einige 
kurze Bemerkungen müssen hier zur Auseinandersetzung genügen. 
Es gibt eine Reihe von Gründen, die den Slaaclichen Gesetzgeber zu Recht veran­
lassen, die Bildung von Betriebsräten nicht den Mehrheitsverhähnissen in den Beleg­
schaften zu überlassen, sondern vielmehr an2.uscreben, daß möglichst flächendeckend 
Betriebsräte in Betrieben ab fünf Beschäfrigren bestehen. Das grundlegende Motiv 
betrifft die Fremdbestimmung im Arbeitsverhältnis, die sich im Weisungsrecht und in 
der Organisationsmacht des Arbeitgebers manifestiert. Ihr soll ein wirksames In­
strument des Schutzes, aber auch der Selbstbestimmung entgegengestellt werden. 'S 

Dieses Instrument ist kein offenes Angebot des Staates, sondern Erfüllung des 
verfassungsrechtlichen Auftrags, die »emanzipatorische Kraft« der Menschenwürde 
auch am Arbeitsplal2. zur Entfaltung zu bringen. I, Selbstverständlich ist damit nicht 
das gegenwänige System der betrieblichen Mitbestimmung verfassungsfestj es kann 
durch vergleichbar wirksame oder wirksamere Mittel ersetzt werden. Doch muß das 
jeweils gewählte Mitte! so ausgestaltet sein, daß es auch talsäclUich seinen Zweck 
erfüllt. Ein zweiter Grund besteht in der Notwendigkeit. Schutz und Selbstbestim­
mung gerade auch für Minderheiten zu gewährleisten. Selbst wcnn in einem modern 
gefühnen Betoeb 90% der Beschäftigten gut in der Lage sind, ihre Interessen und 
Vorstellungen individuell zur Gelrung zu bringen. wäre ein Betriebsrat nicht ver­
ziehtbar. Denn gerade in einer solchen Situation wird der SchulZ der Minderheit zu 
seiner vordringlichen Aufgahe. Damit rechtfertigt sich übrigens auch die gegenwär­
tige Rechtslage, daß im Extremfall eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer im 
Betrieb genügen muß, um das Wahlverfahren in Gang zu setzen b2.w. um als Kandidat 
oder Kandidatin zur Verfügung zu stehen. Jedes Quorum von 25% oder auch nur 
10% findet keinen rechtfertigenden Anhaltspunkt. 

,6 Rieble. ZIP lOOl, '» (, )6); auch Schiefer/lCom·. NLA 2001,3 SI (312) fordern ein Quorum. 
'7 Reichold, NZA 1999. S6. (161 u. 16S) ,owie grundlegend <lerS., BClricbS\·crhssung ~b Sozi.Jpnvalrccht, 

'9'1· 
• S .Schutz und Teilh~bc. heißen die maßgebend.n Zwecke des Betricbsvcrfassungsrcchl$ bei Wiese. in: FS 

Kisscl, 19?4. 1>69 (l1h). 
'9 So die Formulierung bei H,b.rle, Grundrech .. im l<:istungsslaat. VVDS,RL 30 ('97'), S. 81 (Fn . ,8r). 

Di. bisl:>ng wohl noch hursencnde Meinung belont allerdings, daß dcr Gcscl>-gcbcr nicht verhs.ungs­
rechtlich verpf!jchr~[ s~j, Mirwirkungsr..:hte da Arbeitnehmer inSlilUlioncll,bzusichern (v. Hoyningen. 
Hucnc, Münchencr Hlndbuch zum Arbcil.5rccht, Band " •. Auf!. ~ooo, § 197, Rn. J m.w.N.). 
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Schon auf Basis dieser Gründe ist das aktuelle Ziel des Gesetzgebers, die Bildung von 
Betriebsräten zu erleichtern, ausreichend legitimiert. Ein weiterer Grund für die 
möglichst flächendeckende Existenz von Betriebsräten besteht allerdings darin, daß 
nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Beschäftigren in die Verantwortungfür die 
gesellschaftlichen Konsequenzen ihrer gemeinsam ausgeübten Wirtschaftsc.ätigkeit zu 
nehmen sind. Es liegt nahe, daß es daw eines kompetenten kollektiven Akteurs der 
Beschäftigtenseite auf Betriebsebene bedarf. Vor diesem Hintergrund sind die er­
weiterten AufgabenstelJunge.n im Regierungsentwurf'o zum Umweltschutz, zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter oder zur Beschäftigungsförderung zu sehen. 

2. Verstärkte Mitwirkung bei Planungsprozessen 

Noch weniger ist die Bundesregierung den Vorschlägen der Gewerkschaften in 
Fragen der Beteiligung bei der Arbeilsorganisation gefolgt. Der DGB" haue ange­
regt, umfassende Mitbestimmungsrechte einzuführen, die bereits im Planungssta­
dium ansetzen. Nach bisher geltendem Recht ist der Betriebsrat bei den Planungen 
der Arbeitsorganisation (§ 90 BctrVG) und der Personalentwicklung (§ 92 BetrVG) 
lediglich beratend zu beteiligen. Durchsetzbare Mirgestahungsrechte bestehen erst 
am Ende der Entscheidungskelte, wenn es um den Ausgleich oder die Milderung 
sozialer Folgen einer Beuiebsänderung (Sozialplan) oder um ihre konkrete Um­
setzung in Gestalt personeller Einzelmaßnanmen (§ 99 BetrVG), veränderter Ar­
beitszeiten (§ 87 Abs . 1 Nr.2 BetrVG) oder neuer EmgeltSysteme (§ 87 Abs. I Nr. [0 

BetrVG) gehL" Diese Restriktionen bedrohen, wie bereitS erwähnt, in enthierarchi­
sierten, auf ständigen Wandel orientierten Organisationen zunehmend die Wirksam­
keit der Mitbestimmung. Sie können überdies die bctrieblici1e Organisationsentwick­
lung erheblich stören. Denn wenn ein Betriebsrat, den der Arbeitgeber im Planungs­
stadium nicht (freiwillig) ernsthaft beteiligt hat, dennoch Einfluß im Interesse der 
Belegschaft ausüben will, bleibt ihm gar keine andere Wahl, als erst im Umsetzungs­
stadium alle - auch rechtlichen - Hebe! in Bewegung zu selzen. Das Ergebnis können 
langwierige Blockadesituationen sein, die für alle Beteiligten unerquicklich sind. Die 
dadurch auftretenden Verzögerungen mögen bei gelegentlichen Betriebsänderungen 
größerer An, wie sie fruher üblich waren, noch hinnehmbar sein. In einem System 
kominuierlicher Verbesserung sind sie deplaz.ien. Dennoch wird im Regierungsem­
wurf daran fe stgehalten, daß es im Planungsstadium der Organisationsentwicklung 
keinerlei Mitbestimmung geben soll. Allerdings sind einige kleinere Änderungen 
speziell im Bereich Personalentwicklung vorgesehen, die den praktischen Handlungs­
spielraum der Betriebsräte auch in die Planungsphase hinein durchaus erweitern 
können. 
Die Bundesregierung setzt grundsätzlich nicht auf eine Erweiterung der (erzwing­
baren) Mitbestimmung, also jener Betciligungslorm, in der der Betriebsrat gleich­
berechtigten Einfluß auf die betriebliche Enrscheidungsfindung rechtlich durchset­
zen kann. Neue Mitbestimmungsrechte sind im Regierungsemwurf überhaupt nur bei 
der Einführung von Qualifizierungsrnaßnahmen (§ 97 Abs. 2 RegE) und bei den 
Grundsätzen über die Durchführung von GruppeJ13rbeit (§ 87 Abs. I Nr. I) RegE) 
vorgesehen. Beides beLrifft Rechte, die keineswegs direkt in die Organis3tions- oder 

10 Siche unten 11. 
11 Vgl. v., . § 87 A Ab,. I Nr. I DGB-Enlwun. 
21 Zu dieser Rec.lmlagc .ingehend PI>1ldcr, NLA 1000, )!I) ()98 f.). 

16J 
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Personalplanung eingreifen, sondern wie im bisherigen Recht an den sozialen Folgen 
ansetzen. Dennoch wäre es vorschnell zu schlußfolgern, daß der Regierungsentwurf 
damit zur Integration des BetriebsTatshandelns in die betriebliche Planungsarbeit 
nichts beiträgt. Denn beide Rechte beziellen sich auf hoch sensible Punkte betrieb­
licher Entwicklungsstrategien und würden damit deutlicher als bisher signalisieren, 
daß ein vorausschauendes Management, dem an einer reibungslosen Umsetzung 
seiner Planungen liegt, durch eine frühzeitige ernsthafte Einbeziehung des Betriebs­
rates - auch über rechtliche Verpflichtungen hinaus - zu schnelleren und tragfähi­
geren Lösungen kommr. 
Bisher hat der Betriebsrat gemäß § 98 BetrVG lediglich bei der Durchführung von 
Qualifizierungsmaßnahmen mitzubestimmen. Ob überhaupt qualifiziert wird, ist 
Sache allein des Arbeitgebers. Neu wäre also ein Mitbestimmungsrecht bei der Ein­
führung von Qualifizierungsmaßnahmen, das der Regierungsentwurf vorsieht. Es 
steht allerdings unter dem Vorbehalt, daß sich wegen der Planung technischer An­
lagen, Arbeitsvcrfahren und Arbeitsabläufe oder Arbeitsplätze die Tätigkeit der 
betroffenen Arbeimehmer ändern wird und ihre Qualifikation nicht mehr ausreicht 
(§ 97 Abs. 2 RegE). Doch dürfte dies unter Bedingungen beschleunigter Modernisic­
rung eine geringe Hürde darstellen; denn ständig ändern sich in der Praxis Arbeits­
abläufe und Qualifikationsanforderungen. Der Betriebsrat erhielte die im Streitfall 
erzwingbare>l Möglichkeit, in jede Organisationsplanung die von ihm bevorzugte 
QualIfizierungsplanung hineinzutragen. Da Qualifizierungsprogramme teuer sein 
können, wird ein rational iundelndes Management die Personalplanung mit der 
Qualifizierungsplanung eng verzahnen wollen. Indirekt würden die Unternehmen 
durch ein weitreichendes und klug genutztes Mitbestimmungsrecht bei Qualifizie­
rungsmaßnahmen also angehalten, ihre Personalplanung zu verbessern und frühzeitig 
mit dem Betriebsrat abzustimmen. um Fehlinvestitionen in das Humankapital zU 
vermeiden. Darüber hinaus wird ein Management, das den Betriebsrat aus den 
genannten Gründen ernsthaft bei der Personalplanung zu Rate zieht, dessen Einfluß 
nicht gleichzeitig bei der Planung der Arbeitsorganisation auf das rechtlich gebotene 
Minimum beschränken. Es gibt also gute Chancen. daß die Wirkungen des neuen 
Rechts über den konkreten Wortlaut deutlich hinausgehen. 
Ähnlich dürfte das vorgesehene Mitbestimmungsrecht bei den Grundsätzen fiber die 
Durchfuhrung von GruppeTUlrbeit (§ 87 Abs. J Nr. 13 RegE) dazu führen, daß überall 
don. wo die Organisationsplanung die Einführung oder Umgestaltung von Grup­
penarbeit betrifft. ohne ernsthafte Einbeziehung des Betriebsrates nicht vernünftig 
geplant werden kan n. M il bestimmu ngsf rei soll zwar die Einfüh rung. Beend igung und 
der Umfang der Gruppenarbeit bleiben. Aber dort, wo sie eingeführt wird, hingen auf 
Grundlage eines solchen Mitbestimmungsrechts alle Grundsätze, die u. a. 
• die GruppengröBe und Zusammensetzung, 
• die Einbindung der Gruppe in die betriebliche Hierarchie, 
• die interne Organisation, die Kommunikationsstruktur und die Konfliktregulie-

rung in der Gruppe, 
• die Informations- und Qualifizierungsansprüche 
• oder Verfahren der Leislungssteuerung der Gruppe 
betreffen können, von der Kooperation des Betriebsrates ab. Wesentlich enger wird 
der Kreis der nach § 87 Abs.l Nr. [) RegE zu regelnden Grundsätze der Gruppen­
arbeit offenbar bei Preis/Elert'j eingeschätzt, die von einem »Auffangtatbestand für 

13 Ei"c Einigungmdlc wirt! im Slreitllll ~uf Antr.g einer Seite vom Arbeiugcrich, bereit< d:cnn bCSlclh, 
wenn sic nich, offensichtlich un>-uSllndig ;<1 (§ 98 A bs. 1 ArbGG). 

~ .. So Prei./Elm, NZA 100',37' (J7) IL). 
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Nebensächlichkeiten« sprechen. Zu einem solchen Schluß können sie allerdings nur 
dadurch kommen, daß sie in die Betriebsverfassung einen verfassungskräftigen 
Grundsatz unternehmerischcr Freiheit hineinlesen, wonach Fragen der Arbeitsorga­
nisation aUein dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterliegen sollen. Ein abso­
luter Grundsatz dieser Art besteht jedoch nicht.'! Die sozialen Belange der Mitbe­

stimmung können auch einen Eingriff in die Orgilnisationshoheic des Arbeitgebers 
rechtfertigen, wie dies schon bisher in § 9' BetrVG zum Ausdruck kommt. Soweit 
der Gesetzgeber auf Grundrechte des Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen hat, wird 
dem im Regierungsentwurf allemal ausreichend durch die bereits erwähnte, sehr 
sorgfältige Zuordnung der widerstreitenden Belange Rechnung getragen: Ob Grup­
penarbeit stanfindet, soll der Arbeitgeber allein entscheiden können; alle Grundsätze 
der Durchführung (einschließlich Organisations- und Personal fragen) unterliegen 
dagegen der Mitbestimmung. 
Unbefriedigend ist allerdings, daß in § 87 Abs. [ Nr. [:> RegE eine recht einschrän­
kende Definition der Gruppenarbeit gelie.fen wird," wenn es heißt, daß Gruppen­
arbeit im Sinne dieser Vorschrift nur vorliege, wenn im Rahmen des betrieblichen 
Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe 
im wesentlichen eigenverantwortlich erledige. In der Begründung wird betont, daß 
sich damit das Mitbestimmungsrecht nur auf die [eilautonome Variante der Gruppen­
arbeit erstrecken solle. In reiner Form ist diese allerdings selten. Selbst in Betrieben, in 
denen zunächst ein hohes Maß an Gruppenautonomie geplant worden ist., wird diese 
in der Praxis teilweise wieder Lurückgeschrallbt.'7 Gerade in diesem Eotscheidungs­
prozeß über die Reichweite und die Formen der eigenverantwortlichen Selbs\Steue­
rung müßte sich d:ls Mitbestimmungsrecht bewähren. Dazu darf es dann aber nicht 
von vornherein auf den Fall beschränkt sein, daß der Arbeitgeber eine relativ weit­
gehende Variante plant.'! 

Kein Mitbestimmungsrecht, aber eine besonders interessante, kontrovers diskutier­
te19 Innovation des Regierungsenrwurfs findet sich in § 92a. J m Prinzip handelt es sich 
um ein reines Vorschbgs- und Erönerungsrecht, d~s es dem Betriebsrat ZUm Zweck 
der Sicherung und Förderung der Beschäftigung erbubt, dem Arbeitgeber Vorschläge 
beliebigen Inhalts z.u unterbreiten. Ausdrücklich erwähnt werden u. a. Vorschläge :zur 
flexiblen Gestalrung der Arbeitszeit, zu neuen Formen der Arbeitsorganisation, zur 
Änderung der Arbeitsverf~hren und Arbeitsabläufe, zu Alternativen bzgL der Aus­
gliederung von Arbeit oder z.um Produktions- und Investitionsprogramm . Die in­
hilldiche Reichweite dieser Norm ist mehrfach bemerkenswen. Neben der Sicherung 
der bestehenden Arbeitsplätze wäre der Betriebsrat damit erstmals auch für die 
Beschäftigungsförderung, d . h. für die Schaffung neuer Beschäfligungsmöglichkeiten 
zuständig. Thematisch nahezu unbeschränkt kann er hierzu Vorschläge machen, also 
vor allem auch mit geeigneten Vorschlägen in die Organisations- und Personalpla­
nung des Umernehmens eingreifen. Letzteres ist zwar auch schon nach geltendem 
Recht möglich (§§ 90, 91 BetrVG); doch neu ist, daß die Bundesregiemng ein spe­
zielles Erönerungsverfahren einführen will. § 92a Abs.2 RegE sieh[ vor, daß der 
Arbeitgeber die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten und eine Ablehnung zu 

's Vgl. eingehend Blanke/Rose, AiB 1000, 49' (49) (C.). 
:6 D.zu .llth AlInuß, NZA )001, )67 (369 f.) und P",is/Elcn, NZA 1001,37' ()7' H.). 
'7 Ygl. di~ rr>xisberiehtc von K.mp, Mitbestimmung 1000. Her. 7. 16 und Pekrunl, Milbcsrimmung 1000, 

l'lcft 7. ) S-
18 Zum.1 die< im Einzdf:dl .ueh dnu führen bnn, d,ß der Arbcilgobervon \'ornh<re;n ArbeilSgruppcn mil 

gningcr Auronomie .nstrebt, um der Mitbe't;mmun&'pflich,:tu cmg.h.n; '0 auch Annuß, NZA 100', 

)67 <J7 0 ) ' 

19 DäubJcr, AuR 1001. I (6), sichl keinen rechtlichen .Zugcwinn.; Schiefer/Korn, NZA 2001, 7' (Sr) 
bdurchten bürokr:lli,ehcn Au[w,od und un.b,ehä\1-barc rolgen-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-157 - Generiert durch IP 216.73.217.118, am 29.04.2026, 04:36:10. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2001-2-157


166 begründen hat. Nach Inrervencion des Bundcswlmchaftsminister gegen die zunächst 

unbeschränkte Regelung im Referentenentwurf soll diese Begnindung nur noch in 
Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten schrifdich erfolgen. So wird der nächste 
Verfahrensschritt praktisch besonders bedeutsam: Zu den Beratungen soll der Ar­
beitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter des Arbeit~amtes oder des Landesar­
beilSamtes hinzuziehen können. 

In § 92a RegE zeichnet sich damit ein Konzept substantieller Erärterungsrechte ab, 
das eine nähere Betrachtung verdient. Zwar sind die verfassungsrechtlichen Spiel­
räume einer Erweiterung der (erzwingbaren) Mitbestimmung sicher größer als bis­
weilen behauptet. lo Dennoch gibt es viel fällige Gründel' die Realisierbarkeit eines 
solchen Mitwirkungsmodells mittlerer Imensitiü zu erproben. § 92a RegE soll mehr 
sein als ein simples Beratungsrecnt, bleibt aber zweifellos weit hinrer gleichberech­
tigter Mitbestimmung zurück. Denn letztlich ist der Arbeitgeber frei, im Konflikt/all 
allein nach seinen Vorstellungen zu handeln. Die Frage ist, ob die Pflicht zur schrift­
lichen Stellungnahme und vor allem die Option, außenstehende Kompetenz hinzu­
zuziehen, die Chance eines rationalen Eränerungsprozesses bei der Suche nach 
gemeinsamen Vorteilen erheblich erhöhen kann. Viel dürfte davon abhängen, wie 
der Vcrtreter des Arbeitsamtes bzw. des Landesarbeitsamrcs im Ernstfall agiert. Hier 
besteht Handlungsbedarf l1ußerhalb des BelrVG. Anzustreben ist, daß die Arbeits­
verwaltung angemessene Angebote und vor allem personelle Kompetenz aufbaut, 
sachdienlich beratend, wenn nötig :luch offensiv vermittelnd in derartige betriebliche 
Konflikte einzugreifen. Ob sich dann allein im Dialog (ohne rechtlichen Zwang) 
unter externer Sachkunde betrieblich etwas bewegen läßt, muß erkundet werden. 
DiiublersJ' Skepsis, daß Reden allein nicht viel bringt, ist vor dem Hintergrund 
vielfacher Erfahrungen nachvollziehbar. Doch vielleicht machen Arbeitgeber zuneh­
mend ernst mit dem Konzept der »lernenden Organisation«. Dann kommt es darauf 
an, ob neue Informalionen und Sichlweisen präsentiert werden können. J nsbesondere 

den Betriebsräten in kleineren und mittleren Betrieben, in denen die Kooperation in 
Fragen der Arbeitsorganisation und der Personalplanung regelmäßig noch wenig 
entwickelt ist, wird mit diesem Verfahren ein Weg aufgezeigl, eigene Ideen und 
Vorschläge nachdrücklich in die betriebliche Diskussion zu bringen. 
Aus Sicht der Arbeitgeber liegt in den Neuerungen des Regierungsemwurfs vor allem 
eine weitere Bürokratisiemng der Beziehung zwischen Management und Betriebsrat. 
Gefordert wird, daß den erhöhten Flexibilitätsbedarfen und der beschleunigten 
Organisationsemwieklung moderner Unternehmen stall dessen durch die zeitliche 
und sachliche Begrenzung 'Von Mitwirkungsverfahren Raum gegeben werden müsse. 
BDA-Präsident Hunde]] schlägt vor, per Gesetz eine maximale Verfahrensdauer von 
zwei bis drei Monaten vorzuschreiben sowie dem Arbeitgeber das Recht einzuräu­
men, in eiligen Fällen eine vorläufige Regelung einer mitbestimmungspflichtigen 
Angelegenheiten ohne Einigung mit dem Betriebsrat zu treffen. 
Doch zu Recht fehlen im Rcgierungsenrwurf derartige Signale an die Arbeitgeber­
seite, daß sich betriebliche Veränderungen zukünftig vielkicht besser gegen den 
Berriebsrat oder am Betriebsrat vorbei managen lassen. Vielmehr wird durch eine 
punktuelle Intenstvierung der Beteiligungsrechte der rechtliche Anreiz verstärkt, daß 

30 EinGehend Bb.nkc/Rose, AiB lOOO. 491 (49} 11.). 
} I 0 ... können Grunde politischer Durchs"2b"hil s~in, Doch I ragwlirdig OSI .'1uch. ob umf ... -,scndc Rechte 

und Aufgaben eines betrieblichen Co·M.n.gcmcnrs {ur die betriebliche Vcmclung von Bcschä(';gleo· 
in,cr,sscn wirklich dienlich ist. 

p D:iublcr. AiB 2001, 111 (112). 

H Erklärung vom 8. Dezember 1COO; cnlSproxhcndc Vorschligc auch bei Annuß, NZA 1001, J67 (J7 ' ); 
Löwisch, DB '999, »09 (HI'). 
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das Management den Betriebsrat, unabhängig von konkreten gesetzlichen Verpflich­
tungen, frühzeitig und ernsthaft in Planungsprozesse einbeziehT. Denn genau hierin 
liegt der Schlüssel zur effektiven und schnellen Durchführung von Mitbestimmungs­
verfahren. Ein BeTriebSl'?t, dessen Anliegen zur ArbeiLSorganisation oder zur Perso­

nalpolitik schon im Planungsstadium ernst genommen werden, selzt nicht bei der 
Umsetzung auf Blockaden, sondern förden die zugige DUr<::hführung der von ihm 
mitgeslalteten Planungen.l' Die wenigen neuen Rechte, die der Regierungsentwurf 
vorsieht, sind so pinien, daß die Chancen der Betriebsräte zur Einflußnahme auf 
Planungsprozesse verbessert werden. die konkreten Formen und die Intensität der 
Kooperation aber weitgehend offen bleiben. Es könnten neue Räume produktiver 
Rech15unsicherheit entstehen, in denen Verhandlungslösungen ohne rechtliche Klä­
rung gedeihen.ll Dabei ist die dramatisch beschworene Folge eines Bürokratisie­
rungsschubes wenig wahrscheinlich . Verwaltungsaufwand durch vermehrte rechLS­
förmige Verfahren und zeitraubende Konflikte in unproduktiver Form wären dage­
gen dann zu erwanen, wenn eine Reform dahin führte, daß Betriebsräte verstärkt um 
Anerkennung und Einbeziehung durch den Arbeitgeber kämpfen müßten. 
Schon gar nicht trifft der Bürokratisierungsverdacht das Verfahren nach § 92a RegE. 
Dem don vorgesehenen betrieblichen Dialog soll durch die geforderte Schriftlichkeit 
ablehnender Gründe eine gewisse Verbindlichkeit, Nachvollziehbarkeit und damit 
Zielstrebigkeit verliehen werden. Nutzlose ~Papier!awinen« werden jedenfalls niehe 
provoziert;l6 zumal der Arbeitgeber Umfang und Inhalr seiner schriftlichen Gründe 

recht frei bestimmen kann. solange sie nicht gänzlich das Thema verfehlen. Ange­
reichert um externe Sachkunde der Arbeitsverwaltung wird der Erörterungsprozeß 
regelmäßig (ür alle Seiten zum Gewinn werden, wenn die Behörden den Auftrag ernst 
nehmen und geeignete Ressourcen aufbaucn. 

Il. Gesellschaftspohtische Anforderungen 

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Karalog der allgemeinen Aufgaben des Be­
triebsrates in § 80 BetrVG wesentlich zu erweitern. Dies hat ihr scharfe Kritik 
eingetragen. Rieb/e!7 sieht gar das System gesprengt, weil der Regierungsentwurf 
den Betriebsrat zum »arbeitgeberfinanzierten Helfer des Staates in politischen Auf­
gaben u mache. Die Kritik ist ernst zu nehmen. Denn die zunehmende Inanspruch­
nahme der Betriebsräte für Gemeinwohlinreressen ist überdeutlich und keineswegs 
unproblematisch. Neuerungen finden sich im Regierungsentwurf in vier Berei­
chen: 
• Der Betriebsrat soll Maßnahmen des Arbeirsschutzes lind des betrieblichen Um­

weltschutzes fördern (§ 80 Abs . J Nr. 9 RegE), so daß er künftig nicht nur - wie 

H Im Bench! der KommiS>1on M ilbcslimmung (Fn.6, S. 76 ff.) iSI n.chzulcs.n, d.ß on die S.elle einer 
reak!ivcn M i,beltimmu ng cx POSt in vidcn Unlcrnehmcn eine laufende Einbindung der A rbeilnehmerver· 
"OIcr in eincn gemeinsamen l"formalions-, Such·, lern· und EnliCheidun!;sprozeß trele, und ~war 
unlbh;;ngig davon, ob d.s Gesetz eine Beteiligung ,'orsch"jbl. D,. MlJ\'gemcn. beuneih in Bdragungen 
die Beteiligung der BClriebsrite in hohem Maße als ·sehr nu.zl ;eh. od .. 'nutzli,h •. 

3! Die Mach. der Bctriebsr3te bcruh •• uf dem R~h, und zu einem erheblichen Teil zugleich .uf der 
Unklarheit des Rech .. unO Olm;, der Uruichrrhcit dC1' zu blkulierc/lden Kosten d" Betneb,ratsh.n· 
delns. Na.ürlich gefällt d,. den Arbeitgebern niehl. Aber wenn die Kosten der jeweiligen Beteiligung oder 
auch Nicht-Beteiligung fest blkulierb,. wäre", müll,c ,ich der Betriebsra. im Konfliktfall ",ch eincm 
anderen Drohpolemill umsehen, um .d'qu,!c Gegenmach, zu en,blten. Dies wJrc d~nn vermutlich, wie 
wchweil in betrieblichen Konllik,cn durchau~ ubl ieh, die Mobilisierung der B.,.;,. 

}6 So .ber die Kri,ik von B,uer, NZA ~OOI, 371 (}7')' 
37 Riebk, ZIP 200', I),) ('4tl.); kri.iS<h ,uch Annuß, NZA 200', )67 (,70)' 
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/68 bisher- für die Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch für sonstige ökologi­
sche Folgen der betrieblichen Tätigkeit zuständig wäre, 

• der Betriebsrat soll die Beschäftigung im Betrieb fördern und sichern (§ 80 Abs. , 
Nr. 8 RegE), so daß er nichr nur - wie bisher - das Interesse der Belegschafr an 
sicheren Arbeirsplätzen zu vcrtreren hat, sondern darüber hinaus für zusätzliche 
Arbeitsplätze sorgen soll, 

• der Betriebsrat 501\ Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdm­
feindlichkeit im Betrieb beantragen (§ 80 Ans. I Nr.9 RegE), nicht etwa nur - wie 
bisher - die Eingliederung ausländ ischer Arbeitnehmer im Betrieb fördern, 

• der Betriebsrat soll schließlich die Vereinbarkeit von Familie und ErwerbStätigkeit 
fördern (§ So Abs. I Nr. lb RegE); schon bisher hatte er sich gemäß § 80 Abs. I 
Nr.2a BetrVG um die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von 
Frauen und Mänoern zu kümmern. 

Nur der letzte Punkt kann auch als reine Vertretung bzw. Moderation von Interessen 
aus dem Kreis der Belegschaft verstanden werden. Die drei ersten Punkten richten 
sich dagegen explizit auf Zwecke, d ie über den Belcgschafrshorizont hinaus reichen. 
Denn gegen Fremdenfeindlichkeit soll sich der Betriebsrat demnach künftig auch 
don einsetzen, wo es keine Ausländer im Betrieb gibt. Um die Schaffung VOn 
Arbeitsplätzen soll er sich auch für AußenSIehende kümmern. Maßnahmen des 
betrieblichen Umweltschutzes soll er auch don fördern, wo keinerlei besondere 
Gefahr für die Gesundheit der Belegschaftsangehörigen im Spiel ist; zu denken 
wäre also etwa an Maßnahmen gegen übermäßigen betrieblichen Energie- oder 
Wasserverbrauch. Selbstverständlich hat auch der viene Punkt u. a. aUgemeinpoliri­
sche Implikationen: Die Einrichtung farn.iliengereehter Arbeitsplätze oder von Be­
triebskindergänen soU schließlich die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern. 
In allen Fällen geht es um äußerst brisante gesellschaftliche Problemfelder, in denen 
sich die politische Steuerung auf der Makroebene als wenig wirksam erwiesen hat und 
die daher verstärkt durch dezentrale Steuerungsformen bearbeitet werden sollen. Die 
betrieblichen Entscheidungsinsranzen sind dabei der geeignete Ansatzpunkt, denn 
die hier beschlossenen Maßnahmen sind mir weitreichenden gesellschaftlichen Fol­
gen jedenfalls in den Bereichen Beschäftigung, Ökologie und Geschleehterpolilik 
verbunden . Das öffentliche Interesse benötigt in diesen Fragen dringend kompetente 
Akteure vor On auch auf der Beschäftigtenseite. 
Es kann allerdings nicht darum gehen, dem Betriebsrat die Rolle des Gleichstellungs-, 
Umweh- und Beschäftigungsförderungsbeauftragten zugleich zuZ'uweisen. In seiner 
Funktion als Beschäftigtenvenretung ist er keineswegs für die Durchserzung dieser 
BelalJge prädestiniert, denn sie können durchaus in Konflikt mit Belegschaftsimer­
essen treten.ll Es geht vielmehr umgekehrt um den Versuch, die Belegschaften und 
ihre Vcrtretungen insgesamt mit den gesellschaftlichen Folgen ihrer Arbeitstätigkeit 
zu konfrontieren. Der Staat kann sich angesichts drängender Großprobleme mit 
schwerwiegenden Konsequenzen njcht darauf beschränken, nur die Unternehmer 
in die Pflicht zu nehmen, wie das in zahlreichen Gesetzen}? des Umweh- und 
Verbraucherschutzes, der Gleichstellung der Geschlechter und der Beschäftigungs­
förderung bereits geschehen ist. Auch abhängig Beschäftigte sind Wirrschaftsakteure, 
die von der Veramworrung für das Gemeinwohl nicht völlig freigesteJlt werden 
können. Allerdings müssen ihre P(]ichren ihren realen Einflußmöglichkeiren ent-

38 ZUlrcf(cnd Ricbk. ZIP 1001. , H ('4')' 
39 Zur Bcsch,(,igungsfördcrung IIgl. etWa § 1 Ab,. , SGS 111; zur Frauen(ördcrung sind gc,clzliehc Pflicht.n 

in Vorbereitung; ?um Umwcl15ch0l 2 bestehen ,,-,hlreichc gesetzlich. Verpflichtungen ClW, im BlmSchG. 
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sprechen und können damit keinesfalls symmetrisch zu denen der Arbeitgeber sein. 
Der Betriebsrat ist als gewählter Repräsenrant der Beschä(tjgren erstens der wrref­
{ende, ausreichend legitimierte Adressat dieser öffentlichen Veramworrung.·o Er 
besilzt zweitens weitreichende Insiderkenntnisse (mehr als jede Aufsichtsbehörde) 
und die nÖlige, rechllich abgesicherte Unabhängigkeit gegenüber dem Arbeitgeber. 
Drittens ist der Betriebsrat in vielen Fragen betrieblicher Entscheidungsträger, der 
schon deswegen, ähnlich wie der Arbeitgeber, Belangen des Gemeinwohls Rechnung 
r.ragen muß. Das gilt umso mehr, als die notwendige Umstellung suatlicher Steuerung 
von der Dominanz direkter Formen (Gebote und Verbote) zur verstärkten Anwen­
dung indirekter Formen (Aushandlung und Dialog) dazu geführt hat, daß Maßnah­
men im öffentlichen Interesse der betrieblichen Emscheidungs(indung vielfach nicht 
unverrückbar vorgegeben werden, sondern erhebliche Umsetzungsspielräume bei 
der Erreichung definierter Ziele bestehen. 
Um Rechte geht es bei allem nur in zweiter Linie, insoweit wie Pflichten ohne Rechte 
wirkungslos bleiben. Der Regierungsentwurf beschränkt sich in der Tat nichl auf die 
genannte Aufgabenerweiterung des Betriebsrates, sondern ordnet jeder neuen Auf­
gabe auch ein neues Mitwirkungsrecht zu. Es handelt sich allerdings nicht um 
(erzwingbare) Mitbestimmungsrechte, wie sie im DGB-Entwurf zum Umweltschutz 
(§ 87a Abs. 1 Nr. 100GB-Entwurf), bei Fr~uenfördermaßnahme., u. ä. (§ 87a Abs. r 
Nr. L~ DGB-Entwurf) sowie bei Maßnahmen zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen (§ J 11 a DGB-Enrwurl) gefordert worden waren. Vielmehr wird 
das Konzept substantieller Erörlemng nicht nur in der bereits angesprochenen Be­
schäftigungsförderung (§ 9.2a RegE), sondern ähnlich auch für andere Fragen ope­
rationalisiert: 

• In Fragen der Be,chaJtigung,Järderung soll also zunächst das inhaltlich umf:tssende 
Erörterungsrecht (von der Arbeitszeit über die Arbeitsorganisacion bis zum In­
vestitionsprogramm) in § 923 RegE mit der Option ö:rerner Beratung und Ver­
mituuog durch die Arbeitsverwalrung zum Zuge kommen . Eine Ergänzung findet 
sich in § tt1. Ahs. 5 BctrVG, wonach die EinigungSSlelle beim Sozialplan die 
Förderungsmöglichkeiten des SGB 1lI zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit be­
rücksichtigen soll . Die stärkere Ver7..ahnung einer betrieblichen Beschäftigungs­
politik mit den finanziellen und beratenden Angeboten zunehmend aktiver und 
flexibler Arbeitsämter gehön zu den interessantesten Innovationen des Regie­
rungsentwuds im Mitwirkungsteil. Die Chancen praktischer Wirksamkeit sind 
bereits unter 1.2. angesprochen. Es gibt durchaus Erfahrungen, daß betriebliche 
"Bündnisse für Arbeit« auch zum Aufbau von Beschäftigung geführt haben ." 

• Laut Regierungsentwurf sollen im betrieblichen Umweltschutz künftig für den 
Belriebsr:lt u. 3. jene Pf)ichlen und Rechte gelten, die gemäß § 89 BerrVG bisher für 

den Arbeitsschutz gedacht sind. Das bedeutet nicht nur die Pflicht des Betriebs­
rates, die einschlägigen Vorschriften zu überwachen. Er hat darüber hinaus zur 
Bekämpfung von Gefahren für die Umwelt mit allen zuständigen inner- und 
außerbetrieblichen Stellen intensiv zu kommunizieren. Externe Instanz wären 
hier zuständige Behörden. 

• In Fragen der Gleichstellung der Geschlechter soll der Betriebsrat neben lnfor­
m;aions- und Beratungsansprüchen ausdrücklich das Recht erhalten, Vorschläge 

für die Aufstellung und Durchführung von FrauenJörderpliinen zu machen (§ 92 

40 Ricbl~, ZIP !ool, I.l} ('4'), w~nd« g~gcn den RegiCTUn~cntwurf cin, d.ß dem B.,";ebmll die demo· 
kraljsch~ Lc);i,imalion f~h!t. die Sozialbindung d« U n,crnehmers gtlrcnd y.u m.chcn. Dcr Ein",and gehl 
ins Leere, denn der lktricbsral .011 eben nichl zum öffentlichen Anwlh, sondcm zum Adress.,cn der 
SO:Ullbindung werden - ~incr (teilnehmenden) 50~ialbindung der Arbe; I . 

. p Für d:u Beispiel Mitlc, Güttrsloh, vgl. Longe, Mi(bcs,immung 1000. H. 4.4' f. 
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17° Abs. 3 RegE). Hier allerdings fehlt noch die sachvemändige außerbetriebliche 

Instanz, die in den Erönerungsprozeß verstärkend und versachlichend einbezogen 
werden kann. Zu denken wäre daran, daß bcide Seiten das Recht erhalten, das 
Landesfrauenministerium oder eine einzurichtende Stelle beim Landesarbeitsamt 
zwecks Beratung und Vermiulung hinzuzuziehen. 

Die Einbeziehung des Betriebsrates in Zielsetzungen des öffentlichen Interesses ist 
logische Konsequenz eines unausweichlichen Wandels staatlicher Steuerungsformen. 
Die Frage allerdings, wieweit Beschähigre und ihre Vertretung für öffentliche Inter­
essen in Anspruch genommen werden können und welche Rechte sie hierzu benö­
tigen. bedarf dringend der vertiefenden Beh~ndlung. Der Regierungsentwurf würde 
relevante M6g1ichkeiten eröffnen, in diesem Bereich praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Eins aber steht jetzt bereits fest: Der Aufgabenkatalog des § 80 Abs. I 

RegE würde die Kapnitäten (Zeil, Know-how) vieler Betriebsräte weit überyordern. 
Die öffentlichen Interessen müßten also mit öffentlichen Angeboten unterliillen 
werden. Ein sinnvoller Anfang wären öffentlich mitfinanziene Beratungs- und Bil­
dungsangebote zur betrieblichen Frauenförderung, zur betfieblichen Beschiifti­
gungsförderung usf. 

lIJ. Individuelle Partizipation 

Der Regierungsenewurf zum Betriebsverf3ssungsgesetz ist dem Ziel verpflichtet, die 
kollektive betriebliche Mitbestimmung zu stärken. Det Anteil der durch Betriebsräte 
vertretenen Beschäftigten soll wieder erhöht und die Handlungsoptionen der Be­
triebsräce sollen an moderne Entwicklungen a.ngepaßt werden. Für diese Anforde­

rungen werden durchaus vielversprechende Lösungen geliefert. Dagegen läßt der 
Regierungsentwurf die Individualrechte der Betriebsverf~ssung (§§ lh-86 BetrVG), 
die auch in betriebsntslosen Betrieben gelten,P nahezu unangetastet. Dieses Defizit 
muß aus mehreren Gründen bedauert werden.4J 

Grundlegend ist daran zu erinnern, daß die betriebliche Mitbestimmung sowohl in 
ihrer Schutz- wie erst recht in ihrer Teilhabefunktion der persönlichen und beruflichen 
Entfal!ungsfreiheil der Beschäftigten im Belrieb verpflichtet isr." Repräsentative 
Partizipation ist zwar die unverziclnbare Basis individueller Freiheit im Betrieb, 
kann aber die Freiheitsausübung durch die Beschäftigten selbst keinesfalls ersetzen. 
Aus dem Zweck kollektive.r Imercssenvenrelung ergibt sich daher das Gebot, in­
dividuelle Gestaltungsspjelräume und Mithesrimmungs[ormen dort zu belassen oder 
zu fördern, wo kollektive Festlegungen nicht dringend erforderlich erscheinen. 
Zweitens besrehe auch bei den Individualrechten erheblicher Überarbeill-mgsbedary. 
Denn die '972. in die Betriebsverfassung eingefügten §§ S 1-86 BetrVG führen seither 
ein Schattendasein. Zwar hält das bisher gehende Recht auch eine ernsthafte innerbe­
triebliche Handlungsoption für die einzelnen Beschäftigten bereit: das Beschwcrde­
verfahren (§§ 84-86 BetrVG). Doch ist den Beschwerdeführern und -{ührerinnell 
kein eigener betn'eblichcr Dttrchsetzungswcg an die Hand gegeben worden. Statr 

4~ Unmcilig gih dies für belricbs"'L,f:;higc BClriebc. Ob ,uch in Klcins.bel';cbcll Oli, unle, fünf Besehäf· 
liglen die lndividu,lrcchlC gehen. iSl sr.eilig; d,für z. B. Buschmann, in: DaublcrlKillnedKlebc (Hg.). 
BeIrVG. 7. Aufl. ~C<lO. Rn. J zu § S,; Fill;nglK,i,e,IHc;lhcrIEngds. Bel,VG, 10. Aufl. 1000. Rn.2 zu 
§ 81; d3gcgcn z. B. v. Hoyningen·T-!u.ne (fn. 19), § JO]. Rn. , ; Richardi. Bc.ricbsverfassungsg<'sclz. 
7. Aufl. ',9,98, Rn. I vor § S,. 

H Vgl. eingehend BI~"ke!R""c, RdA )001.9 2 (91). 
44 VgJ. ErfK-EisCllIann, 1998, BcrrVG, fut. I zu § J; Wiese . in: GK-BwVG Bd. 1.6. Auf]. '997, Rn. H f. der 

Einleitung; T';;mncr. in: DKublcr/KlllncdKlcbe (Hg.), BCIrVG. 7. Au{]. '.00. Rn . 4 ff. 7.U § I. 
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dessen wurde allein der Betriebsrat ermächtigt, eine Beschwerde im Streitfall vor die 

Einigungsstelle zu bringen.ll Allerdings besteht laut § g6 BelrVG die Möglichkeit, 

durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung Einzelheiten des Beschwerdeverfah­
rens zu regeln und eine ständige Beschwerdestelle einzurichten. Damit war die 

Chance eröffnet, die Beschwerdeführung als anerka!11lte betriebliche Selbstverständ­

lichkeit - z. B. in einer gemeinsamen Vorschlags- und Beschwerdestelle - zu institu­

tionalisieren und auf diese Weise vom Geruch des Querulantenrums zu befreien. 
Doch solche Vereinbarungen blieben selten. Damit fehlen regelmäßig institutionali­

sierte betriebliche Kommunikations-, Vorschlags- und Beschwerdewege, die das 

Ausüben der Individualrechte zur Normalität werden lassen. 
Drittens ist der Bedarf an der Absicherung individueller Partizipation gestiegen. 

Denn auch nach neuem Recht ist nicht damit zu rechnen, daß die Zahl der Betriebs­

ratsgrundungen sprungh:'lfr steigen wird . Das heißt, daß die Z~hl der Beschäftigten 
ohne Vertretung sehr hoch bleiben wird. Für sie wären wirkungsvolle Rechte in­
dividueller Partizipation besonders wertvoll. In einem Großteil der Kleinbetriebe mit 

weniger als fünf Beschäftigten wird zudem auch weiterhin keinerlei Option bestehen, 
cinen Betriebsrat zu wählen. Individualrechtc sind hier die einzig denkbare Panizipa­
tionsform. Daß sie hier auch gehen, müßte geseLzlich klargestellt werden. Überdies 

muß d~ Plünomen. daß in vielen größeren Bel rieben der New Economy Bet riebsräte 
nichr gewilhlt werden, weil sich Beschäftigte selbst vcnretcn wollen, durchaus ernst 

genommen und durch erweiterte Mitspracherechte aufgefangen werden. Schließlich 

bedarf es auch dort, wo Belriebsr.ite beslehen, ausgebauter gesetzlicher Individual­
rechte. Denn die zwei(ellos vorhandenen Humanisierungsporemiale moderner, be­
teiligungsorientierter Managementstrategien bedürfen der rechtlichen Untersriitzung 

und Stabilisierung. 
In diesem Zusammenhang ergibt sich viertens die Notwendigkeit. die individuelle und 

die kollektive Beteiligung der Beschäftigten sinnvoll zu harmonisieren. Hintergrund 
sind Entwicklungen des Organisltionsmanagemems der letzten tO Jahre. Den Be­

schäftigten soll in den ,lernenden Organisationen' der >\V!ssensgesellschaft,46 eine 
aktive Rolle bei der betrieblichen Organisationsenrwicklung zugewiesen werden. 

Daher ist das altehrwürdige betriebliche Vorschlagswesen zum kontinuierlichen Vcr­

besserungsprozcß weiterentwickelt worden. Qualitätszirkel organisieren Formen 
eines vernetzten Erfahrungsaustauschs ohne Rücksicht auf hergebrachte betriebliche 

Hierarchien und Zuständigkeiten . Gruppenubeit unter Bedingungen weitgehender 
Selbstorganisation ist die aktuelle betriebswinschaftliche Zauberfonnel zur Optimie­
rung von Innovation und Flexibilität.41 Mit dieser Entwicklung ist allerdings auch ein 

neues Problem entstanden, das der Regelung bedarf. [n der Praxis entwickelte Formen 
direkter Partizipation wie etwa Gruppcnaulonomie in fragen der Arbeitszeitgestal­

wng oder der Leistungsentlohnung greifen in klassische Felder kollektiver Mitbe­

stimmung ein. Ocr Wunsch nach Selbstbestimmung der Beschäftigten kann so in 

Konkurrenz zur Arbeit des Betriebsrates treten. Dieser hat jedoch aus guten Gründen 
die zentrale Zuständigkeit für die Intercsscnvenrctung in zahlreichen Gegenständen 

der betrieblichen Mitbeslimmung erhalten, die er nach dem BetrVG [972 auch nicht 
auf Gruppen oder gar Einz.e1personen außerhalb des Betriebsrates delegieren darf.· g 

4S Und zwor lUch nu, dlnll. wenn nicht um Rcchl.w'pru,he ge'lritt~" wird (vgt BA G vom 1S. 6. '984 A P 
Nr. 1 2U S ~S Bc"VG 197» . Kri.i,eh hierzu Bu,ohm.nn, in: FS Diiubt." '??~. s. }II Ir. 

~6 Vgl. grundlegend Hcidenr<ichrropsch. !ndustrielle BC2ichungcn '998, ,}, I Sir. 
47 Vgl. Broi.ig. Gruppcnlrb.i. und ihre R<"ßdung durch BCl,icbsvercinb.1Tungcn. 1997. 
48 Die Dclcgllion von MitbCSlimmungsbdugnissen i;\ gcmiß §§ '7 Ab •. ) und 18 Ab •. l BCl,VG nur .u! 

A usschu.sc des ßcrricbsral<s, nielli .ur A rbciLSgruppcn möglich . A ud, per T>ri(vcnr:tg liß, ,ich gemöß § ) 
Ab •. , Nr. r BelrVG keine Eigcnvenrerung einer ArbeilSgruppc gegenüber dem ArbCllgeber einrichren, 
vgl. hienu Trümner, in: fS Däubler, '999. S.191 fr. 

/7/ 
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172 Doch ist diese einseitige Akzemsetzung auf kollektive Beteiligung nicht mehr zeit­

gemäß. Nach wie vor gilt allerdings, daß die Zusammenarbeit in einer betrieblichen 
Organisation in der Regel nur auf Grundlage kollektiver Regeln möglich ist, deren 
Mitgestaltung einer wirksamen repräsentativen Beschäftigtenvertrecung bedarf. Die 
kollektive Regelung dient zudem dem Schutz de~en.igen, die weniger Durchset­
zungsstärke besitzen. Aus Gründen der Gerechtigkeit, speziell der Gleichbehandlung 
der Beschäftigten, muß das typischerweise große Gefälle in der Belegschaft zwischen 
den individuellen Durchselzungspotentialen moderien werden. Befürchtungen, daß 
die gesetzliche Mitbestimmung durch aktuelle Formen direkter Partizipation unter­
laufen werden könnte, sind daher nicht von der Hand zu weisen. Der Gesetzgebung 
stellt sich damit die anspruchsvolle Aufgabe, eine erweiterte direkte Panizipation 
(z. B. durch Gruppenauwnomie) mit der klassischen betrieblichen Mitbestimmung in 
Einklang zu bringen und damit auch die Unterstützung der Betriebsräte für die 
Neustrukturierung der Arbeit zu sichern _ 
Insgesamt sind also drei Anforderungen an künftige Individualrechte der Betriebs­
verfassung zu stellen: 

• Aus prinzipiellen Erwägungen müssen für alle Betriebe Grundrechte individueller 
Kommunikation gesetzlich gewährleistet werden, die ein Mindestmaß persönlicher 
und beruflicher Entfaltungsfreiheit sichern (Information, Äußerungsfreiheit nach 
Innen und Außen, Erörterung). 

• In einem gesetzl ichen Basismodell individueller Mitwirkung, das du(ch betrieb­
liche Modelle durchaus modifizien werden kann , sind vor allem betriebliche Ver­
fahrenswege vorz.ugeben, in denen die ernsthafte Behand lung von A nregu ngen und 
Kritik der Beschäftigten institutionell mit Optionen der Selbstvenrcrung abge­
sie hert ise. 

• Die erweiterten Formen direkter Partizipation und die herkömmliche kollektive 
Mitbestimmung bedürfen der Integration. Vor allem geht es um das Recht und die 
Pflicht des Betriebsrates, die Selbstbestimmung kleinerer Einheiten zu fördern, 
aber auch um die Klärung von Konkurrenzverhältnissen . 

Bedauerlicherweise wird nur das letzte Problem im Regicrungsentwurf überhaupt 
aufgegriffen. Denn danach soll die Ausweitung individueller Beteiligung im wesent­
lichen von der Initiative des Ben;ehsr:ltcs abhängig sein.'? Das klärt zwar die er­
forderliche Neuvcrzahnung von direkter und repräsentativer Mitwirkung, wird aber 
dem Gesamtproblem nicht gerecht. Es bleibt vor allem offen, was geschieht, wenn der 
Betriebsrat keinerlei Initiative zugunsten verstärkter Individualrechte ergreife. Im 
einzelnen ist im Regierungsentwurf beabsichtigt: 

• Die Beschäf[igten sollen individuell das Recht bekommen, dem Betriebsrat The­
men vorzuschlagen, die bei Unterstützung von 1% dcr Belegschaft auf die Tages­
ordnung der Betriebsratssilzung zu setzen sind (§ 86a RegE). 

• Grundsätze über die Durchführung von Gruppentlrbeit sollen gemäß § 87 Abs. t 
Nr. 13 RegE mitbestimmungspflichtig werden. 

• Auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung mjt dem Arbeitgeber soll der Betriebs­
rat in Betrieben mir mehr als (00 Beschäftigten Aufgaben auf Arbeicsgruppen 
ubemagen können, so daß die Gruppe mit dem Arbeitgeber in diese.m Rahmen 
selbstandig Vereinbarungen schließen kann. Die Übemagung ist widerrufbar, und 

49 Eingehend m.hnt auch Wcndcling-Schröder. NZA }OO' , J5 7 (3601.) die Rcformulicrung yon • Bürger­
reclucn im Betrieb. im Bc"'cb,wtf'$.<unS'1:CSCI.2 VI . Kriti<eh zum fehlenden Au,blU indiyid~ cllcr 
Rech .. im Rcgicrungscnrwun ~uch Ned, NZA 1001, )61 ()6) L), der allcrdin~ einseitig gegen die 
. M.cht des ßemcb, .... tcs. polemisiert, Stall sich auf die Dialektik individueller und kollektiv<' Pmitipa­
rion tin2ub,s.stn . 
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der Betriebsrat nimmt das Beteiligungsrecht auch dann wieder selbst wahr, wenn 

sich Arbeitgeber und Gruppe nicht einigen können (§ lSa RegE). 
Alle drei Punkte könnten vom Betriebsrat genutzt werden, um jener in § 75 Abs. 2 
Satz 2 RegE vorgesehenen Pllicht nachzukommen, die Selbständigkeit und Eigen­
initiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu fördern. In diesem Sinne ver­
dienen sie eine Chance, in der Praxis erprobt zu werden. Doch durchweg bleibt die 
Handlungsoption der Individuen und Gruppen bescheiden oder fehlt ganz. Beim 
ersten Punkt sollte jemand, der dem Betriebsrat Themen zur Beratung vorschlägt, 
wenigstens Anspruch auf eine schriftliche Reaktion bekommen. Bei den beiden 
anderen Punkten fehlen Mitspracherechte der betroffenen Gruppen. Wenn der Ar­
beitgeber Gruppenarbeit einführt, soll der Betriebsrat gemäß § 87 Abs. J Nr. r 3 RegE 
über Grundsätze mitbestimmen. Wie bereits erwähntSO soll der Betriebsrar zwar nicht 
daniber mitentscheiden können, ob überhaupt GruppcnarbcII eingeführt wird, doch 
:1I1e grundsätzlichen Fragen bei ihrer Durchführung unterlägen seiner Mitbestim­
mung. Er könnte also durchaus auf verstärkee Sclbscorganisations- und Mitsprache­
rechee der Gruppen hinwirken, aber auch die Rechte des Individuums in der Gruppe 
stärken,P insbesondere dann, wenn die recht einschränkende Defini(ion der Grup­
penarbeit im Regierungsentwurf im Gese(zgcbungsverfahren noch gelockert wird. 
Vor allem soll der Betriebsrat gemäß § 28a RegE auch Mitbestimmungs:mgclegen­
heiten , die die Arbeit der Gruppe betreffen, auf Grundlage einer Rahmenverein­
barung an diese delegieren können, womit erstmals das duale System der Interessen­
vertretung im Arbeitsrech( ansatzweise um einen dritten Zweig erweiten würde, der 
den Namen "direkte PartiZipation« verdient. 
Doch darauf, ob er all dies tut, soll die Gruppe keinerlei Einfluß bekommen. Die 
gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Betriebsräte, die delegierten Kompe(enzen 
jederzeit ohne Rechtfertigung wieder an sich zu ziehen, mag vielfach Voraussetzung 
ihrer Bereitschaf( sein, eigene Mitbestimmungsbefugnisse überhaupt erst einmal ab­
zugeben. Dennoch ist es unbefriedigend, wenn die Gruppe-speziell im Konlliktfall­
rechtlich zur Passivität verurteilt ist. In diesem Sinne fehlt dem EntwlJrf erstens eine 
Verpflichtung des Betriebsrates, daß dieser grundsätzlich die in Mitbestimmungsan­
gelegenheiten jeweils Betroffenen in angemessener Form, etwa durch Umfragen, 
Diskussionsrunden, Arbeitsgruppen usw. zu beteiligen hat. Zweitens sollte über 
einen Beschwerdeweg der Besch:ifcigeen auch gegen den Betriebsrat nachgedacht 
werden, der es diesem erschwere., direkte Partizipation zu blockieren. Wenigstens 
explizite Anerags- und Erörterungsrechte der Gruppe müssten hier signalisieren, daß 
im Gesetz die Initiative der Beschäftigten Anerkennung findeL 

IV. Schluß 

Den Ausbau individueller Partizipation will die Bundesregierung allein in die Hände 
der Betriebsräte legen. Das ist in einer Zeit zunehmend sclbstbewußter und eigen­
veranlwortlich handelnder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unbefriedigend. 
Das BetrVG muß auch bei den individuellen Beteiligungsrechten neue Perspektiven 

jO Siehe oben 1.l. 
p Pre is/Eiert, NZA lC~I . )71 ()74) betonen zw", zmrc/fcnd da< Problem, d,ß Frcmdbcsrimmung des 

Ind ividuums gerade .uch in der sdbstbestimm!C" Gruppe droht, hallen die< .ber in Bctncbovcrcin­
b.rungm nach § 87 Ab,. 1 Nr. I} RegE nicht für ,innvoll rcgelblr. Wie .ber sonst sollen verbindli,hc 
Verlobrc" der ,ehnellen und sachn, hcn Bearbeilung von Gruppenkonflikten entstehen) Die von Preis/ 
Eiert .ngcm~hnlc Erg.nzung cl .. lndi.idual.rbcilSrcdm und damit der Gang zum Arbeitsgericht isc 
hierfür keine pralnihblc Alrcmativc. 
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'74 aufzeigen, zumal auch künftig viele Betriebe ohne Betriebsrat bleiben werden. Die 
Reform der Individualrechte kann daher nicht auf die geplante, aber unabsehbare 
Formulierung eines Arbeitsgesetzbuches verschoben werden. Festzuhalten ist aber 
immerhin, daß Betriebsräte, soweit sie bestehen, mit den Bestimmungen des Regie­
rungsentwurfs durchaus brauchbare Rechte in die Hand bekämen, sich für individu­
elle Entfalrungsmöglichkeiten einzusetzen. 
Die geplanten Änderungen im Organisationsrecht und im kollektiven Mitwirkungs­
[ci] sind dagegen - von kleineren Versäumnissen abgesehen - durchweg positiv zu 
beurteilen. Die Bundesregierung verzichtet auf grundlegende Neusrrukturierungen 
ebenso wie auf einen energischen Ausbau der Mitbestimmung. Aber mit vielen 
kleinen Änderungen werden vielfältige Handlungsfenster (ürdie Verfahren der Praxis 
geöffnet: tarifliche Festlegung abweichender Vertrerungsstrukturcn, Aufwertung der 
Gesamt- und Konzernbetriebsräte, intensivierte Erörterungsformen mic der Option 
externer Beratung und Vermittlung, punktuelle Erweiterung der Mitbestimmung in 
das zunehmend wichtige Feld der betrieblichen Personal- und Qualifizierungspoli­
tik, Übenragung von Partizipationsrechten auf Arbeitsgruppen. In allen Fällen läßt 
der Entwurf die konkrete Gestaltung relativ offen, bietet aber immer (manchmal nur 
kleine) Möglichkeiten an, den Wert des besseren Arguments im betrieblichen Dialog 
zu stärken und so kluge Lösungen mit mehr Nachdruck auf den Weg zu bringen. 

Frank Roeser 

Das Sondergericht Essen 
1942-1945 

Für die Pervertierung des Rechts während der NS-Zeit liefert die Arbeit der 
NS-Sondergerichte eindrucksvolles Anschauungsmaterial. Am Beispiel der 
vom Sondergericht Essen verhängten Todesurteile dokumentiert der Verfas-
ser ein - häufig erschütterndes - Kapitel deutscher Rechtsgeschichte . 

Zum Thema vgl. auch: Keldungs, Das Duisburger Sondergericht 1942-1945, 
ISBN 3-7890-5499-2 und Weckbecker. Zwischen Freispruch und Todes-
strafe. Die Rechtsprechung der Dationalsozialistischen Sondergerichte 
FrankfurtlMain und Bromberg, ISBN 3-7890-5145-4. 
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(Juristische Zeitgeschichte . Abteilung 2: Forum Juristische Zeitgeschichte. Beiträge 
und Berichte aus dem Arbei(skn:i~ JlIrj~ljsche Zeitgeschichte, Bd. 7) 
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